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O Politische Rechte

Ersatzwahl eines Richters bzw. einer Richterin in das Bezirksgericht Liestal für
den Rest der Amtsperiode bis 31. März 2010: Erwahrung

1. Es wird für den Rest der Amtsperiode bis 31. März 2010 als in Stiller Wahl ge-
wählt erklärt: Manfred Bettler

2. Die auf den 8. Februar 2009 angesetzte Urnenwahl wird wiederrufen.

Gegen diese Ersatzwahl kann innert 3 Tagen beim Kantonsgericht Beschwerde erho-
ben werden.

Landeskanzlei

Kantonale Volksabstimmung vom 30. November 2008 über die formulierte Verfas-
sungsinitiative “Ja Bildungsvielfalt für alle” und den Gegenvorschlag (Änderung
des Bildungsgesetzes); Erwahrung

1. Das Ergebnis der kantonalen Volksabstimmung vom 30. November 2008 wird als
gültig, die Vorlage über die formulierte Verfassungsinitiative mit 17'107 Ja gegen
65'207 Nein abgelehnt (ohne Antwort 1'169 Stimmen), der Gegenvorschlag mit
45'478 Ja gegen 34'456 Nein als angenommen (ohne Antwort 3'549 Stimmen)
erklärt.

2. Die Änderung des Bildungsgesetzes tritt am 1. August 2009 in Kraft.

Landeskanzlei

Landratsbeschlüsse, rechtskräftig

Nachdem innert der verfassungsmässigen Frist keine Abstimmungsbegehren einge-
reicht worden sind, hat die Landeskanzlei am 6. Januar 2009 folgende im Amtsblatt
vom 23. Oktober 2008 publizierten Landratsbeschlüsse als rechtskräftig erklärt:

– Verpflichtungskredit für die finanzielle Unterstützung der Nachrüstung von
Schiessanlagen mit künstlichen Kugelfangsystemen ab dem Zeitpunkt der Geneh-
migung bis längstens zum 31. Dezember 2012 in Höhe von CHF 1'700'000.-.

– Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten in Hausarztpraxen; Bewilligung
eines Verpflichtungskredits für die Jahre 2009 bis 2011 von jährlich CHF 292'000
(total CHF 876'000).

– Änderungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 1998 (RBG),
bedingt durch Urteile des Kantonsgerichts

Inkrafttreten: Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.

– Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur Interkantonalen Vereinbarung über die
hochspezialisierte Medizin (IVHSM)

Landeskanzlei
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